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Nein, natürlich fand dort keine Schule statt... mir ging es ja mehr darum, dass auch Christen an
Feiertagen, an denen schulfrei ist und ihre Religion ein wichtiges Fest hat, in den
Vergnügungspark gehen!

Bei uns gibts auch an Aschermittwoch für den Gottesdienst frei. Ansonsten müssen Eltern es
beantragen, ich denke, dass dem stattgegeben würde.
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